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Ablauf der Referendumsfrist : 12. Januar 1975

#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzierung der Nationalstrassen

Änderung vom 4. Oktober 1974

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. August 19741',

beschliesst:

I

Der Bundesbeschluss vom 17. März 19722> über die Finanzierung der Natio-
nalstrassen wird wie folgt geändert:

Art. l Abs. 1-3
1 Zur Deckung des Anteils des Bundes an den Kosten der Nationalstrassen

wird ein zweckgebundener Zollzuschlag auf Treibstoffen für motorische Zwecke
von 30 Rappen je Liter erhoben.

2 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann der Bundesrat den Zollzu-
schlag vorübergehend bis auf 20 Rappen je Liter herabsetzen.

3 Der Zollzuschlag fällt dahin, wenn er weder für die laufenden Aufwendun-
gen des Bundes für die Nationalstrassen noch für die Tilgung des von ihm an die
Nationalstrassen gewährten Vorschusses benötigt wird.

Art. 2

Jährliche Beiträge aus allgemeinen Bundesmittein

Vom Inkrafttreten dieses Beschlusses an leistet der Bund an die Kosten der
Nationalstrassen einen jährlichen Beitrag von 7.5 Millionen Franken je Rappen
Zollzuschlag, höchstens jedoch 150 Millionen Franken. Wird der Zollzuschlag
unter 20 Rappen herabgesetzt, vermindert sich der jährliche Beitrag des Bundes um
7,5 Millionen Franken je Rappen Zollzuschlag.
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II
1 Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 4. Oktober 1974

Also beschlossen vom Standerat

Bern, den 4. Oktober 1974

Der Vizeprasident: Simon Kohler

Der Protokollfiihrer: Koehler

Der Vizeprasident: Oechslin
Der Protokollfiihrer: Sauvant

Datum der Veroffentlichung: 14. Oktober 1974
Ablauf der Referendumsfrist: 12. Januar 1975
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